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Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der gesetzlichen 
Rentenversicherung und in der Alterssicherung der Landwirte 
und zur Bestimmung weiterer Werte zum 1. Juli 2019 
(Rentenwertbestimmungsverordnung 2019 - RWBestV 2019)

Drucksache: 202/19

I. Zum Inhalt der Verordnung

Die Rentenwertbestimmungsverordnung 2019 bildet die Grundlage für die Ren-

tenerhöhung ab 1. Juli 2019. Die Renten werden dann um 3,18 Prozent in den 

alten und um 3,91 Prozent in den neuen Ländern erhöht, der Rentenwert damit 

auf 33,05 Euro beziehungsweise 31,89 Euro festgesetzt. 

Durch Vervielfältigung des aktuellen Rentenwerts mit den persönlichen Ent-

geltpunkten und dem Rentenartfaktor ergibt sich der individuelle Monatsbetrag 

einer Rente. Seine Festsetzung richtet sich jedoch nicht allein nach der Lohn-

und Gehaltsentwicklung bei den Arbeitnehmern, sondern es sollen auch Kosten 

für die Altersversorgung sowie das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern 

Berücksichtigung finden. Der durchschnittliche Beitragssatz in der allgemeinen 

Rentenversicherung des Vorjahres wird bei der Bestimmung des aktuellen Ren-

tenwerts ebenso berücksichtigt wie der Nachhaltigkeitsfaktor, der Veränderun-

gen im Verhältnis von Rentenbeziehern zu Beitragszahlern wiedergibt. 

In den alten Ländern haben sich die Bruttolöhne und -gehälter nach der Syste-

matik der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Jahr 2018 gegenüber 

dem Jahr 2017 um 2,38 Prozent erhöht. Auf dieser Basis und unter Berücksich-

tigung der genannten übrigen Faktoren ergibt sich ein aktueller Rentenwert von 

33,05 Euro, was einem Anpassungssatz von 3,18 Prozent entspricht.

Die Bestimmung des aktuellen Rentenwerts (Ost) berücksichtigt die Verände-

rung der Bruttolöhne und -gehälter in den neuen Ländern. Der durchschnittliche
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Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung, die Höhe des Altersvorsor-

geanteils und der Nachhaltigkeitsfaktor sind bundeseinheitliche Werte. Insoweit 

gelten für die Bestimmung des aktuellen Rentenwerts (Ost) die gleichen Werte 

wie bei der Ermittlung des aktuellen Rentenwerts. Auf dieser Basis erhöht sich 

der bis zum 30. Juni 2019 maßgebende aktuelle Rentenwert (Ost) ab dem 

1. Juli 2019 auf 31,89 Euro. Dies entspricht einem Anpassungssatz (Ost) von 

3,91 Prozent. 

Da sich der allgemeine Rentenwert in der Alterssicherung der Landwirte in dem 

Maße verändert, in dem sich der aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung verändert, erhöht sich auch hier der maßgebende Wert um 3,22 

Prozent auf 15,26 Euro. Gleiches gilt für den allgemeinen Rentenwert (Ost) in 

der Alterssicherung der Landwirte. Dieser erhöht sich nach dem 1. Juli 2019 um 

3,91 Prozent auf 14,70 Euro. 

Das Sicherungsniveau vor Steuern (auch als Rentenniveau bezeichnet) ist eine 

standardisierte Kenngröße, welche die Entwicklung des Leistungsniveaus der 

gesetzlichen Rentenversicherung im Zeitablauf abbildet. Es ist der Verhältnis-

wert aus der verfügbaren Standardrente und dem verfügbaren Durchschnittsent-

gelt des jeweils betreffenden Kalenderjahres. 

In den Jahren 2019 bis 2025 darf das Sicherungsniveau vor Steuern nach § 154 

Absatz 3 SGB VI 48 Prozent nicht unterschreiten (sogenanntes Mindestsiche-

rungsniveau). Für das Jahr 2019 beträgt es 48,16 Prozent.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik und 

der Finanzausschuss empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Arti-

kel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen.


